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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

 

 
Bekanntmachung nach dem Nds. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(NUVPG); 
EWE-Netz GmbH, Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg 

 
Die EWE-Netz GmbH, Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg, hat die Plangenehmigung für die 
temporäre Verrohrung in der Gemarkung Pilsum, Flur 20, Flurstück 32, beantragt. 
 
Der Landkreis Aurich hat eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 5 des Nds. Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) durchgeführt. 
 
Die Vorprüfung hat aus folgenden Gründen ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung für 
das Vorhaben nicht erforderlich ist: 
 

 Es treten nur geringfügige bzw. kleinräumige Auswirkungen auf Menschen, Tie-
re/Pflanzen, Boden, Wasser und Luft auf. 

 
 Es sind keine Schutzgebiete oder geschützte Tier- und Pflanzenarten betroffen. 

 
 Insgesamt treten keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf. 

 
Diese Feststellung wird hiermit nach § 6 NUVPG bekannt gemacht. Die Feststellung ist nicht selb-
ständig anfechtbar. 

 
Aurich, den 08.05.2020 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
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B. Bekanntmachungen der Stadt Emden 

 

 
Haushaltssatzung 

der Stadt Emden für das Haushaltsjahr 2020 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Stadt Emden in seiner Sitzung am 05.03.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf   185.450.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 
 

183.144.300 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 860.000 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  179.503.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 

171.353.200 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  14.515.800 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  
 

44.569.300 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  30.100.000 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  
 

7.150.000 Euro 

festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes   224.119.700 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 223.072.500 Euro 
 

§ 1 a 
 
Der Wirtschaftsplan des Betriebes 836 Rettungsdienst für das Haushaltsjahr 2020 wird festgesetzt: 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf   5.110.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  5.110.000 Euro 
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1.3 der außerordentlichen Erträge auf   0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  
 

0 Euro 

2. im Finanzhaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  5.110.000 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 

5.010.000 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  
 

 15.000 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit   25.000 Euro 
 

§ 1 b 
 
Der Wirtschaftsplan des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb Kulturevents für das Haushaltsjahr 
2020 wird festgesetzt: 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf  5.416.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  
 

5.416.000 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf   0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  
 

 0 Euro 

2. im Finanzhaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  5.400.600 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 

5.056.400 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  1.902.700 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  
 

  2.246.900 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit   0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  
 

  0 Euro 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Kernhaushaltes 
 
wird auf   9.000.000 Euro 
festgesetzt. 
 
Im Finanzplan des Betriebes 836 Rettungsdienst werden Kredite nicht veranschlagt. 
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Im Finanzplan des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb KULTURevents werden Kredite nicht ver-
anschlagt. 
 

§ 2 a – Konzernfinanzierung Investitionen 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Ausnahmegenehmi-
gung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) im Jahr 2020 insgesamt aufgenommen werden 
dürfen, wird auf 21.100.000 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditio-
nen. Die erzielten Zinsüberschüsse verbleiben bei der Kernverwaltung. 
 

§ 3 
 
Im Finanzplan werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.185.000 Euro veranschlagt. 
 
Im Finanzplan des Betriebes 836 Optimierter Regiebetrieb Rettungsdienst werden Verpflichtungser-
mächtigungen nicht veranschlagt. 
 
Im Finanzplan des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb KULTURevents werden Verpflichtungser-
mächtigungen in Höhe von 1.450.000 Euro veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, 
 
wird auf   25.000.000 Euro 
festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen durch die Sonderkasse des Betriebes 836 Rettungsdienst in Anspruch genommen wer-
den dürfen, 
 
wird auf  200.000 Euro 
festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen durch die Sonderkasse des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb KULTURevents in 
Anspruch genommen werden dürfen, 
 
wird auf 300.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 4 a – Konzernfinanzierung Liquiditätskredite 
 
Die Stadt Emden darf ausschließlich zur Vorfinanzierung der investiven Bestandteile des Projektes 
Zentralklinikum im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite bis zu 5 Mio. Euro im Rahmen der Konzern-
finanzierung vorbehaltlich einer Antragstellung nach § 181 NKomVG und Zulassung einer Ausnahme 
von § 122 NKomVG an die Trägergesellschaft bereitstellen. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung wie folgt 
festgelegt (hier nachrichtlich): 
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1. Grundsteuer 
 

 

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
     (Grundsteuer A) 
 

400 v. H. 

 b) für die Grundstücke 
      (Grundsteuer B) 
 

480 v. H. 

2. Gewerbesteuer   420 v. H. 
 

§ 6 
 
Wertgrenzen über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen 
gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 
30.000 EURO nicht überschreiten. 
 
Wertgrenzen zur Einzelveranschlagung von Investitionen 
In den Teilhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 
KomHKVO einzeln darzustellen, wenn sie folgende Wertgrenzen erreichen: 
 

- Unbewegliches Vermögen und Investitionskostenzuschüsse 
- (ohne Straßenbaumaßnahmen)       250.000,-€ 
- Straßenbaumaßnahmen       900.000,-€ 
- Bewegliches und sonstiges immaterielles Vermögen 
- (ohne Feuerwehr)          50.000,-€ 
- Feuerwehrinvestitionskonzept       250.000,-€ 

 
Wertgrenzen für Wirtschaftlichkeitsvergleiche / Folgekostenberechnungen 
Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, die eine Wirtschaftlich-
keitsberechnung erfordern, liegen vor, wenn einzelne Investitionsmaßnahmen einen Gesamtinvesti-
tionsbedarf von folgenden Wertgrenzen erreichen: 
 

- Straßenbaumaßnahmen       250.000,-€ 
- Sonstiges Vermögen          50.000,-€ 

 
Investitionen von unerheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO, die eine einfache Fol-
gekostenberechnung erfordern, liegen vor, wenn diese den vorgenannten Betrag der Gesamtinvesti-
tion unterschreiten, aber mindestens 5.000,- € betragen. 
 
Emden, den 05.03.2020 
 
Stadt Emden 
 
(Tim Kruithoff) 
Oberbürgermeister 
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt  
       gemacht. 
 
2.2 Die nach § 120 Abs. 2 und nach § 130 Abs. 3 und Abs. 1 Nr. 3 i.V.m § 120 Abs. 2 NKomVG erfor- 
      derlichen Genehmigungen sind durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport am  
      14.05.2020 unter dem Aktenzeichen 32.18/10302-402(2020) erteilt worden. 
 
2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 18.05.2020 bis zum 28.05.2020  
       (an Werktagen) in Emden im Verwaltungsgebäude 1, Frickensteinplatz 2, Zimmer 424, zu folgen- 
       den Öffnungszeiten Mo-Fr. 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und Mo-Do. 13:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Einsicht- 
       nahme öffentlich aus. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wird um vorherige Terminab- 
       sprache unter der Telefonnummer 04921/871366 gebeten. 
 
Emden, 15.05.2020 
 
Stadt Emden 
 
Tim Kruithoff 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13 , 26603 Aurich 
Bezugspreis: Jährlich 150,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Einzelexemplar: 3,00 € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 13.00 Uhr für den Erscheinungstag Freitag der Woche. 
Manuskripte für die Bekanntmachung sind an das Kreistagsbüro des Landkreises Aurich, Fischteich-
weg 7 – 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014 zu senden.  
Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 


